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Rechtssatz

Aus dem Wortlaut der Ausnahmebestimmung des § 24a Abs. 2 Z 5 AWG 2002 ergibt sich keine Einschränkung der

Ausnahme auf den Handel. Vielmehr legen auch die Materialien an Hand des Beispiels eines Dachdeckers im Hinblick

auf Abfälle von Dachziegeln dar, dass "Handwerker ... in der Regel erlaubnisfreie Rücknehmer und daher nicht

bilanzpflichtig" sind (vgl. RV 1005 BlgNR 24. GP 25).
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